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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Unerlaubte Grüngutablagerungen 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Grüngut- und Gartenabfälle sowie 
Erdreich oder verbrauchte Blumenerde nicht auf fremden Grundstücken, egal ob privat 
oder öffentlich, entsorgt werden dürfen.  
Diese Abfälle können über die kostenlose Bio-Tonne entsorgt oder am Recyclinghof bzw. 
bei den Grüngut-Annahmestellen des ZAW Donau-Wald abgegeben werden. 
 
Es liegt doch in unser aller Interesse, unsere Wiesen, Felder und Wälder sauber zu halten. 
Niemand ist erfreut, wenn er auf seinem Grundstück fremden Abfall vorfindet, egal ob 
biologisch abbaubar oder nicht.   
 
Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, nicht genehmigte Ablagerungen zu 
unterlassen und die angebotenen Möglichkeiten der Entsorgung zu nutzen. 

 
Gemeindeamt  

 Aicha vorm Wald 
-  -  - 

 

 
Fermentationsworkshop auf Erfolgskurs 

 
Der Run auf den Fermentationsworkshop ist ungebrochen. Auf Grund der hohen Nachfrage 
organisierte die Öko-Modellregion Passauer Oberland im Januar die fünfte Auflage des 
Workshops. 
Fermentierte Lebensmittel rücken in unserer Gesellschaft immer mehr in den Fokus 
unserer Aufmerksamkeit. Da Fermentiertes einen positiven Einfluss auf den Darm und 
somit auf unsere Gesundheit hat, sind immer mehr Menschen an der an sich uralten 
Verarbeitungsmethode interessiert. Jede Kultur hat ihre fermentierten Speisen, denn so 
wurde Gemüse oder Milch früher haltbar gemacht. Die milchsäure-fermentierten Produkte 
haben auch einen ernährungsphysiologischen Vorteil. Lebendige Mikroorganismen die 
teilweise probiotisch sind können die Darmflora unterstützen. Der Gärungsprozess kann 
die Verdaubarkeit und Aufnahme von Eiweißen und Vitaminen verbessern und auch den 
Gehalt an Vitamin B und Vitamin C sowie Eisen und Zink erhöhen.  
 
Der nächste Fermentationsworkshop wird am Montag den 7. April um 18 Uhr in der 
Realschule in Tittling (Theodor-Heuss-Straße 11, 94104 Tittling) stattfinden.  
Eine Anmeldung ist auf Grund des begrenzten Platzangebots unbedingt bei Pia Auberger 
unter oekomodellregion@passauer-oberland.de oder 08509 9009-20 erforderlich. Der 
Unkostenbeitrag beläuft sich auf 20 Euro und ist vor Ort zu entrichten. 

-  -  - 
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Freihalten von Sichtfeldern bei Einmündungen und Kreuzungen 
 
Im Zuge regelmäßiger Straßenkontrollen muss leider immer wieder festgestellt werden, dass die Sichtfelder 
einmündender Straßen und Wege nicht im erforderlichen Umfang freigehalten werden. Dadurch entstehen 
große Verkehrsgefährdungen, die auch Schuld an schweren Unfällen sein können.  
 
Bei Privatzufahrten sind die jeweiligen Anlieger für die Freihaltung der Sichtfelder verantwortlich. 
 
Die Größen der erforderlichen Sichtfelder werden durch die „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: 
„Plangleiche Knotenpunkte“ vorgegeben. Danach gelten für die übergeordneten Straßen folgende, von der 
zulässigen Geschwindigkeit abhängige, Mindestsichtlängen: 
 

Geschwindigkeit     Sichtlänge 
Auf der übergeordneten Straße   auf der übergeordneten Straße 
 

100 km/h      200 m 
  80 km/h      135 m 
  70 km/h      110 m 
  50 km/h (Ortsbereich)                 70 m 
 

Diese Sichtlänge muss gegeben sein, wenn sich der Kraftfahrer im Abstand 3 m vom Rand der übergeordneten 
Straße befindet. 
Bei Einmündungen öffentlicher Straßen ist ein Abstand von 10 m vom Rand anzustreben. 
 

 
RECHTLICHES – Nur keinen Streit vom Zaun brechen 
 

Zwischen Nachbarn kann es auch aus den unterschiedlichsten Gründen zu Meinungsverschiedenheiten und 
Streitigkeiten kommen. Ärger lässt sich jedoch vielfach vermeiden, wenn man Bescheid weiß und bestimmte 
Regeln beachtet. 
 

Pflanzabstände zum Nachbargrundstück 
In Bayern sind die Abstandsflächen in den Art. 47 bis 52 des Gesetzes zur Ausführung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und andere Gesetze (AGBGB) geregelt. Danach sind folgende Mindestabstände einzuhalten: 
 
 

für Baume, Sträucher, Hecke usw. soweit nicht höher als 2 m 0,5 m 
für Baume, Sträucher, Hecken usw. soweit höher als 2 m 2,0 m 
für Baume, Sträucher, Hecken usw. wenn das Nachbargrundstück 

Waldfläche ist 
0,5 m 

für Bäume, wenn das 
Nachbargrundstück 
landwirtschaftlich genutzt wird 

über 2 m Höhe 4,0 m 

Stein- u. Kernobstbäume, sowie 
Bäume im Hausgarten/Hofraum 

über 2 m Höhe 2,0 m 

 

 
Keinerlei Mindestabstände brauchen dagegen eingehalten werden bei Gewächsen und Bepflanzungen,  
die 

 sich hinter Mauern oder sonstigen Einfriedungen befinden und diese nicht überragen. 
 längs von öffentlichen Straßen oder Plätzen gehalten werden. 
 dem Uferschutz, Schutz von Abhängen/Böschungen oder dem Schutz einer Eisenbahn dienen. 
 diese Abstandsregelungen gelten auch nicht bei Stauden oder einjährigen Pflanzen 

(z.B. Sonnenblumen) 
 

 
Der Nachbar kann verlangen, dass die gesetzlichen Mindestabstände eingehalten / hergestellt werden (also 
z.B. Zurückschneiden von Bäumen, die näher als 2 m an der Grenze stehen, auf 2m Höhe; Entfernen von Bäumen, 
die den Mindestabstand von 0,5 m nicht einhalten).  
Allerdings verjährt der Anspruch nach Ablauf von 5 Jahren. 

-  -  - 
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Welttag der Hauswirtschaft 2025 – Konsum neu denken  
 
VerbraucherService Bayern gibt Tipps 
 
Um einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Lebensstil zu erreichen, findet unter dem Motto „Konsum 
neu denken“ am 21. März 2025 der Welttag der Hauswirtschaft statt. Für diesen Wandel gilt es, alte 
eingefahrene Strukturen und Abläufe, Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf individueller, 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene zu hinterfragen und zu ändern. Der 
VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB) gibt Tipps für nachhaltigen Konsum. 
 
„Nachhaltiger Konsum wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt und sozialverträgliche Produktionsweisen 
aus. Auch die eigene Zufriedenheit und das Lebensgefühl, körperliche und seelische Gesundheit können 
langfristig günstig beeinflusst werden“, informiert Eva Kirchberger, Hauswirtschaftsexpertin beim VSB: 
„Besonders wichtig ist es, bewusster im Alltag zu konsumieren und vorausschauend zu handeln – auch 
einfache, kleine Schritten tragen dazu bei.“ 
 
Tipps für nachhaltigen Konsum: 
 

 Planvoll einkaufen, Vorräte regelmäßig checken, Speiseplan erstellen, Einkaufsliste verwenden. 
 Auf regionale und saisonale Ernährung achten, selbst kochen, Reste verwerten. 
 Auf unverpackte Ware zurückgreifen, lokale Läden, Märkte, Händler bevorzugen und 

bar bezahlen, um eine bessere Kostenkontrolle zu gewährleisten. 
 Haushaltsgeräte regelmäßig reinigen, pflegen und warten, um die Nutzungsdauer zu erhöhen. 
 Werbung und Marketingstrategien kritisch hinterfragen. 
 Wenn möglich auf Einwegartikel verzichten. 

Weiterführende Informationen finden Sie in unserem VSB-Tipp: https://www.verbraucherservice-

bayern.de/themen/hauswirtschaft/welttag-der-hauswirtschaft-konsum-neu-denken 

-  -  - 
 

 

-  -  - 
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Des braucht’s WIRKLICH! 
 
Hoffnung – Macht – Zuversicht 
 
Die Broschüre über Fastenaktionen sowie Vorträgen für mehr Zufriedenheit durch nachhaltiges Leben von 
Aschermittwoch bis Ostersonntag 2025 liegt ab sofort im Rathaus zur Abholung auf. 
 
          Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 

 
-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 13/2025) ist 

   Mittwoch, 19. März 2025!!! 
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